
WOHNVEREINBARUNG 
 
Zwischen dem Verein Haus LINDE e.V. 
 
vertreten durch ____________________ 
 
und Herrn/Frau ____________________, Brückenstraße 40, 73037 Göppingen 
 
Der Verein unterhält in Göppingen, Brückenstraße 40 ein Aufnahmehaus mit einzelnen Wohngemeinschaften zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. §§67ff SGB XII 
In diesem Haus stellt der Verein eine Unterkunft zur vorübergehenden Nutzung zur Verfügung. Die Nutzung der Unterkunft ist 
direkt an die Kostenübernahme der Hilfen gem. §§ 67 ff SGB XII durch den Kostenträger (Kreissozialamt) gekoppelt. Ohne 
Kostenübernahme der Hilfen nach §§67ff SGB XII kann keine Unterkunft bereitgestellt werden. 
Zu den genannten Hilfen gehört die Ermittlung des Hilfebedarfs und Einleitung von Maßnahmen um den Hilfebedarf zu decken. 
In der Regel ist damit die Suche nach Wohnung und Arbeit, Einleitung gesundheitlicher Rehabilitation und Schuldenregulierung 
als anzustrebende Ziele zu nennen. 
 
Mit dem Einzug in die LINDE entsteht zwischen dem Verein und dem/der o.g. Klienten/in folgende Vereinbarung: 
 
1. Ansprüche auf ALG II oder Grundsicherung 
Mit dem Einzug ist der Anspruch auf ALG II bzw. Grundsicherung geltend zu machen. Die Antragstellung erfolgt über das Haus 
LINDE. Das Haus LINDE leistet werktäglich 10,00 € vor, unter der Voraussetzung, dass die o.g. Ansprüche abgetreten sind. 
Die Auszahlung erfolgt in der Regel montags um 14.00 Uhr in der Grabenstraße 9, 73033 Göppingen.  
Vorrangige Ansprüche (Alg, Rente, Krankengeld usw.) sind sofort, das heißt am ersten Werktag nach dem Einzug, bei den 
entsprechenden Stellen geltend zu machen. 
 
2. Beratung 
Die Beratungsgespräche mit den Sozialarbeiter*Innen sind einzuhalten. Eine Verhinderung ist nur begründet und rechtzeitig 
(d.h. spätestens einen Tag vorher) zulässig. Zu den Beratungsterminen gehört ebenfalls das zweiwöchig stattfindende WG 
Gespräch. 
Klienten die in alkoholisiertem Zustand in die Beratung kommen werden nicht beraten. 
 
3. Anmeldung 
Die meldepflichtigen Erledigungen sind innerhalb einer Woche zu erledigen. 
 
4. Miete 
Die Miete beträgt 14,12 € Euro pro Tag. Bewohner die über ein eigenes Einkommen verfügen, haben diesen Betrag selbst zu 
zahlen. Die Miete ist bis zum dritten Werktag eines Monats für den gesamten Monat fällig. Andere Zahlungsvereinbarungen 
müssen mit den beratenden Sozialarbeiterinnen abgesprochen werden. 
 
5. Kaution 
Für die Zimmer gibt es kombinierte Haus- und Zimmerschlüssel. Für diesen Schlüssel ist eine Kaution in Höhe von 35 Euro 
beim Einzug zu hinterlegen. Verlorengegangene oder beschädigte Schlüssel müssen in Höhe der Kaution ersetzt werden. Die 
Weitergabe des Schlüssels an Dritte ist strengstens untersagt. Sollte das Zimmer bei Auszug nicht ordnungsgemäß übergeben 
werden und/oder Ersatz für Sachbeschädigung dem Bewohner in Rechnung gestellt werden müssen, kann die Kaution 
einbehalten werden. 
 
6. Abwesenheit 
Eine mehr als 2-tägige Abwesenheit ohne eine entsprechende Vereinbarung mit den beratenden Sozialarbeiterinnen wird als 
Kündigung betrachtet. Zurückgelassene Gegenstände werden als herrenloses Gut betrachtet. Für das persönliche Eigentum 
wird keine Haftung übernommen. 
 
7. Gemeinschaftsräume und Hausämter 
Die Gemeinschaftsräume (Gemeinschaftsküche und Sanitäranlagen) stehen allen Bewohnern der einzelnen 
Wohngemeinschaften zur Verfügung. Sie sind stets in geordnetem Zustand zu halten. Für die Sauberkeit in den 
Bewohnerzimmern sind die Bewohner selbst zuständig. Zusätzlich wird von einem Reinigungsdienst einmal in der Woche eine 
Grundreinigung vorgenommen. Den Weisungen der Mitarbeiter ist nachzukommen. 
 



 
8. Ersätze 
Für beschädigte Gegenstände haftet der Verursacher in vollem Umfang. 
 
9. Haustiere 
Das Halten von Haustieren ist nicht erlaubt. 
 
10. Zugang zu den Zimmern 
Den Mitarbeitern ist auf Verlangen Zugang zu den Zimmern zu gewähren. Zimmerkontrollen können durch die Mitarbeiter 
durchgeführt werden. 
 
11. Hausordnung 
Mit der Unterschrift erkennt der/die Bewohner/in die Wohnvereinbarung und die Hausordnung als verbindlich an. Wer gegen 
die Hausordnung oder die Wohnvereinbarung verstößt, wird zunächst mündlich verwarnt. Bei einem weiteren Verstoß erfolgt 
eine schriftliche Verwarnung. Ein nochmaliger Verstoß führt zur fristlosen Kündigung. 
 
Bei besonders gravierenden Verstößen, z.B. 
 

• Gewalttätigkeiten 
• Verstöße gegen die Brandschutzvorschriften (Hausordnung Punkt 3) 
• Alkoholkonsum in den Gemeinschaftsräumen 
• Übernachten lassen von Personen die nicht in der Wohngemeinschaft wohnen 

 
kann sofort die fristlose Kündigung erfolgen. Gleichzeitig kann ein Hausverbot ausgesprochen werden. 
 
12. Kündigung 
Die ordentliche Kündigungsfrist beträgt für beide Seiten 7 Tage. Das Recht einer außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon 
unberührt.  
 
 
Göppingen, den ____________________ 
 
 
 
 
 
___________________________________   ____________________________________ 
Sozialarbeiter/in      Bewohner/in 
 


